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Entgelterhöhung und eine Erhöhung der gesondert ber echenbaren investiven Auf-
wendungen durch einseitige Erklärung  des Unternehmers in § 9 Abs. 1 Satz 1 des 
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes (WBVG) nicht v orgesehen und daher unzu-
lässig  

Urteil des Oberlandesgerichtes Hamm vom 22.08.2014, Az. 12 U 127/13 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die o. g. Entscheidung ist als Anlage  zur Kenntnisnahme beigefügt. 

Der erkennende Senat des Oberlandesgerichtes Hamm hat u.a. festgestellt, dass eine Ver-
tragsklausel, die einer Pflegeeinrichtung Preisanpassungen ohne Zustimmung des Bewoh-
ners gestattet, unzulässig sei. Dem stünde die Regelung in § 9 Abs. 1 Satz 1 WBVG entge-
gen.  

Auch die Regelung des § 15 WBVG, die das Verhältnis zwischen dem zivilrechtlichen Wohn- 
und Betreuungsvertrag und den öffentlich-rechtlichen Regelungen gem. SGB XI/SGB XII reg-
le, könne für die hier interessierende Frage nicht fruchtbar gemacht werden. 

Zur weiteren Information darf ich auf die beigefügte Entscheidung verweisen. 

Ich habe die Entscheidung für die Beratungen im FA III vorgemerkt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
gez.: 
Matthias Krömer 
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